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AKTEN1 ZUM EHESTREIT ZWISCHEN JAKOB STOLZ VON METTLEN UND [BAR¬

BARA] SCHOENHOLZER VON WIL
Gehört zu AH 5/62

"Als Jacob Stolz von Mittlen [ Mettlen ] ussem Thurgöw Jörg Schönholzers Doch-

ter [ Barbara ] Zum Ny len in meines gnedigen herren [ Othmar II . Kunz ] Landt-

schafft der Ehe angesprochen und sy zum drittenmal wider alt fryheiten und

harkommen für das Ehegricht gen Zürich betagen lassen , was auf wol emants

meiyies gnedigen herren Bottschafft von herren Bürgermeister und Rath der Statt

Zürich für bescheid und antwurt worden:

Nach dem sich kurtz hievor verschiner Zeit . . . begeben , dass Jacob Gerwers

[Gerber ?] see . Sohn zu Nelffenberg [ Nelfensberg ] und Jörg Schönholzers Dochter



5/65

zu Wey len [ Wil SG] , beyde in meines gnedigen . . . Herren von St . Gallen Landt-

schaft , und alle in dem Malefiz der Landtgrafschafft Thurgöw gelegen , mit ver-

willigung wüssen und beisein beider Vatter , Muotter , und fründtschafft Ehe¬

lichen zesamengeben worden . Jst in dem einer mit Namen Jacob Stolz von Mitlen

in Bürgler [ Bürglen TG] gricht und in der Landtgrafschafft Thurgöw wonhafft

zugefahren und [ habe ] dise dochter [ beschuldigt ] dass sye Jm vor vier Jahren

die Ehe zugesagt und die selbig erst bei anderhalb Jaren ungevar gegen Jr wi-

derumb emewert und angesprochen , als seinem Nidem Grichtsherren [ Johann Ul¬

rich von Breitenlandenberg zu Altenklingen ] und dem Landtvogt Jm Thurgöw Mar¬

tin Tygen [ Degen ] des Raths zu Schwyz sovil nachgeworben , dass gedachter Landt¬

vogt durch Felix von Rothen seinen Landtgrichtsknecht (desse er aber nit gwal-

tig noch befüegt gwessen . . . ) Jro der dochter oder jrem Vatter , unangesechen,

das sie Jm weiter und vemer Nüzit , dan so etwas das Malefiz berüeren möchte,

zu versprechen stath zu Zürich [ vor dem Ehegericht ?] uff einen genembten tag

zu erscheinen , und daselbst Jme Stolzen uf sein Clag antwurt zu geben an Ze¬

chen guldin gebieten lassen . ” Darüber habe sich Schönholzer im Namen

seiner Tochter vor Statthalter "und den Räthen uf der Pfalz [= Hof] "

in Wil beklagt und zu wissen begehrt , wie er sich in dieser Sache

verhalten solle . Diesem sei zur Antwort worden , "So einer oder eini

von einem oder . . . [ einer ] usserhalb der Landtschafft der Ehe oder anderer

Sachen wegen angesprochen"  werde , sollen diese - da doch die Gottes¬

hausleute [von St . Gallen ] vor kein "frömbd"  Gericht zitiert wer¬

den dürften - ihre Klagen vor dem Offizialat in Konstanz anbrin¬

gen . Diesen Tatbestand habe Schönholzer den Stolz durch zwei un¬

parteiische Männer wissen lassen und diesen gebeten , falls er

seine "vermeinte Ansprach"  aufrechthalten wolle , diese in Konstanz

geltend zu machen . Gleichzeitig sei Stolz durch Statthalter und

Rat von Wil auch vor den (aus diesem Streit erwachsenden ) Kosten

gewarnt worden , "welches aber nit mer verfangen , dan das er Jacob Stolz

gen Zürich für das Ehegricht geloffen , dasselbst ein Ladung [ s ] brieff erlangt,

das er Landtvogt Jm Thurgöw , gleich wie vor , angezeigter Dochter durch seinen

Landtgrichtsknecht . . . an zechen guldin uf den tag , Laut Ladung [ s ] brieffs vor

dem Zürichischen Ehegericht antwurt zugeben pütten lassen und wie wol mer

genanter meiyi gnediger Fürst und Herr , Dominicus Greüebler [ Grübler ] Vogtrychs

[Reichsvogt von Wil ] , Mansuetus Feeren Hoffamman Jhr F . G. Ambtleüt [ nach

Frauenfeld ] zu obgerüertem Landtvogt mit ernstlichem bevelch abgevertiget

. . . , das man gen Costanz und nit zu Zürich rechtens gestattnen und das er
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oder seine Landtgrichtsknecht in meines gnedigen Herren Landtschafft kein

gwalt zegebieten haben 3 in grund ze verstendigen 3 welches beschechen 3 und da¬

rüber in beisein Ludwig Weerlis Landtaman 3 Ulrich Lochers Landtschrybers und

Adam Stierlis Landtweibel dise antwurt geben 3 dass er mit Gott bezügen . . . 3

dass er es möcht zuwegen bringen 3 damit menglicher under seiner Verwaltung

und allenthalben in fahlen für das Consistorium gen Costantz und nit gen Zü¬

rich müessen . Er begehre auch Jr Fürstl . Gn. weder in dem noch in anderm eini-

chen Jngriff zethun 3 dan er seine geschefft nit wol usrichten möge . Sidmal

aber der von Mitlen Jm nachgelauffen und er sich ein Abscheid und den Siben

Orthen der Eheansprachen wegen ussgangen (NB. findt sich nicht ) ersehen 3 habe

derselbig vermögen 3 wo sich dermassen in Jrem hoch und Nideren Oberkeiten an-

sprachen begeben 3 und die Persohn 3 so angesprochen wirt des alten glauhens

müesse sy das recht zu Costanz 3 wan aber sy des Nüwen glaubens (das dise

dochter dan Sie ) zu Zürich nemmen . Derhalb auf disen bscheid seie das Pott

gevolgt 3 und welle Jr F . G. von herzen woll gunnen und selb daran sein 3 dass

dero Underthonen und meniglicher Jn disen sachen 3 das recht zu Costanz Brü¬

chen solte iedoch möge hierumb vor den Siben Orthen 3 oder denen von Zürich

woll Lütterung genommen werden . Wie nun in dem der von Mittlen gen Zürich für¬

gefahren 3 und sich darnach vermerkhen lassen 3 als ob die dochter Jme rechtlich

zubekent und habe an den Landtvogt im Thurgöw ein Misyff usbracht . Jst sovil

der sach Jm grund nachgefragt worden 3 das die Eherichter der Statt und Landt¬

schafft Zürich Jme Landtvogt dise meinurig Zugeschrieben '' : s . AH 5/66

Diesen Eingriff aber habe der Abt von St . Gallen nicht hinnehmen
können , habe er doch Zweifel gehegt , ob Stolz das Ehegericht von
Zürich richtig informiert habe , dass nämlich "die ansprechere"  Un¬
tertanen des Abtes seien und folglich vor kein fremdes Gericht
geladen werden könnten . Folglich habe der Abt seinen Amtsmann
Mansuetus Feer zu Bürgermeister und Rat nach Zürich gesandt und
diese als seine Schirmherren gebeten , die Abtei bei ihren Rech¬
ten zu schützen . Falls aber genannte Barbara dem Stolz wirklich
die Ehe versprochen habe , müsse dieser sein Recht gemäss altem
Brauch in Konstanz geltend machen . Im Anschluss an diese vorge¬
tragene Bitte habe der Stadtschreiber von Zürich , Hans Heinrich
Reinhard , den Gesandten Feer wissen lassen , dass die Eherichter
von Jakob Stolz falsch informiert worden seien , indem dieser er¬

klärt habe , Barbara Schönholzer sei gleich ihm im Thurgau sess¬
haft . Hätten die Richter die ganze Wahrheit gewusst , wäre es nie



zu diesem Verfahren gekommen , auch wären dann die Schreiben an

den Landvogt unterblieben . Zürich wisse sehr wohl , dass alle Un¬

tertanen des Abtes , seien diese neugläubig oder katholisch , vor

den Eherichter in Konstanz gehörten , "derhalben die Urtlen und ergangen

reeht hiemit allenklich ufgehebt seie und . . . einem Ehegericht Jn bevelch ge-

ben , so er Jakob Stolz hüt dato wider für sy körnen , das sy in abwysen , und

möge die dochter woll zu Cos tanz vor dem Consistorio under dem Richter sy

gesessen suochen und fümemen , dan sy Bürgermeister und Rath nit gesinnet

keinen Jngriff zetun , sonder vilmer helffen schirmen und handhaben . Datum

donstags nach St . Agatatag [ 12 . Febr . ] 1568 . "

1 ) Trägt als Beweisstück die Nr . 4; vgl . AH 2/79 , Arm . 8.

Kopie - Gleiche Schrift wie AH 5/62 - AH5 , 133V-136 r
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